
Verunreinigung des Trinkwassers    
 

DAS WASSER MUSS AUF GRUND EINER VER-
UNREINIGUNG MIT PSEUDOMONADEN KONTINUIERLICH GE-
CHLORT WERDEN.  
DER GESCHMACK KANN BEEINTRÄCHTIGT SEIN. 
 
Bei der Routineuntersuchung des Trinkwassers am 04.11.2022 wurde eine mikrobiolo-
gische Verunreinigung mit Pseudomonas aeruginosa festgestellt. Damit wir an den Ver-
braucher trotzdem Trinkwasser abgegeben können, welches den gesetzlichen Quali-
tätsanforderungen entspricht, wird seit bekannt werden des o.g. Befundes, dem Wasser 
vorübergehend Chlor zugesetzt.  
 
Diese Massnahme wird im Sinne eines vorsorglichen Gesundheitsschutzes und im Ein-
vernehmen mit dem Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen umgesetzt.  
 
Bei Chlor handelt es sich um eine zulässige Substanz, die im Rahmen der beigefügten 
Menge für die menschliche Gesundheit unbedenklich ist.  
 
Für Fische in Aquarien sind jedoch schon kleinste Mengen von Chlor unverträglich. 
Deshalb wird angeraten, Aquarien während der Chlorungsphase kein Wasser zuzuset-
zen.  
 
Sobald das Trinkwasser, auch ohne zusätzliche Desinfektionsmassnahme, wieder ge-
nusstauglich ist, werden wir Sie darüber unverzüglich informieren. 
 
 

Pseudomonas aeruginosa sind Bakterien, welche ubiquitär im Wasser und in feuchter Um-
gebung vorkommen können.  
Die Aufnahme von belastetem Trinkwasser stellt bei gesunden Menschen aber keine 
grosse Gefahr dar. 
Pseudomonas aeruginosa Bakterien sterben bei Temperaturen ab 55°C effizient ab. 
Für Personen, die einer Risikogruppe (ältere oder geschwächte Personen, Immunsuppri-
mierte, Diabetiker, Kleinkinder und Säuglinge) angehören,  
können die Bakterien, meist nach äusserlichem Kontakt mit kontaminiertem Wasser, eine 
potentielle Gesundheitsgefährdung darstellen. 
 
Für die genannten Risikogruppen gilt es daher folgendes zu vermeiden: 
 

- Hautkontakt mit kontaminiertem Wasser bei äusserlichen Haut- oder Schleimhaut-
verletzungen 

- Reinigung und Aufbewahrung von Kontaktlinsen in kontaminiertem Wasser 
- Unterwasserbaden und Tauchen von Kleinkindern und Säuglingen 

 
Im Zweifelsfall oder bei gesundheitlichen Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Hausarzt. 
 

Besten Dank für das Verständnis 
Der Gemeinderat Titterten 

 Titterten, 04.11.2022 


